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1. AHV-Reform 21 
 

 

1.1 Allgemein 
 

Am 25. September 2022 haben Volk und Stände die Reform AHV 21 angenommen und damit die 

Finanzierung der AHV bis 2030 gesichert.  

 

Folgende Massnahmen treten demzufolge per 01. Januar 2024 in Kraft: 

 

- Vereinheitlichung des Rentenalters von Frauen und Männern auf 65 Jahre 

- Auslgeichsmassnahmen für Frauen der Übergangsgeneration 

- Flexibler Rentenbezug in der AHV 

- Zusatzfinanzierung durch die Erhöhung der MWSt. 

 

Da diese Massnahmen Einfluss auf die Lohnberechnung haben, beschreiben wir mit dieser 

Anleitung, wie Sie dies in Lobos4 Lohnwesen selbst umsetzten bzw. anwenden können. 

 

Voraussetzungen: 

 

Damit Sie von den Anpassungen profitieren können, benötigen Sie mindestens die Lobos4 

Lohnwesen-Version 4.2.0.4. 
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1.2 Vereinheitlichung des Pensionsalters 
 

Gemäss Reform wird das Pensionsalter der Frauen wie folgt erhöht. 

 

 
Auszug AHV-Merkblatt 

 

Bis anhin wurde im Lobos das Rentenalter in den Mandanteneinstellungen administriert. 

 

Pfad: Stammdaten/Mandant 

 

 
 

Neu werden die Definitionen in einer separaten Stammdatei geführt. 

 

Pfad: Stammdaten/Pensionsalter 

 

 
 

Die Einträge werden mittels Update bei Ihnen eingespielt bzw. sind eingespielt worden. Mit dem 

Button „Mitarbeiter aktualisieren“ wird das Pensionsalter bei allen Mitarbeiter/-innen anhand der 

Definitionen neu berechnet und gesetzt. 
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1.3 Verzicht auf den AHV-Freibetrag 
 

Eine weitere Änderung, welche diese Reform nach sich zieht, ist der Verzicht auf den AHV-

Freibetrag, wenn man das Rentenalter erreicht. 

 

Mit diesem Verzicht haben die Mitarbeiter/-innen die Möglichkeit, Ihre Altersrenten aufzubessern. 

Genauere Infos können Sie dem AHV-Merkblatt „Stabilisierung der AHV (AHV 21) Was ändert?“ 

entnehmen. 

 

Im Lobos4 Lohnwesen besteht nun auf dem Mitarbeitenden die Möglichkeit die AHV-Pflicht bei 

pensionierten Personen neu zu setzen. 

 

 
 

Mit dem Code „Verzicht Freibetr (22)“ wird die AHV auf den ganzen Verdienst abgerechnet ohne 

Berücksichtigung der CHF 16‘800.00 pro Jahr bzw. CHF 1‘400.00 pro Monat.  

 

ACHTUNG:  

Der AHV-Code „Verzicht Freibetr (22)“ kann nur vor dem ersten abgeschlossenen 

Lohnlauf nach erreichen des Pensionsalters gesetzt werden. Diese Wahl ist für eine 

Abrechnungsperiode gültig und kann erst vor dem Januarlauf des Folgejahres wieder 

geändert werden. (siehe Fehlermeldung unten) 
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1.4 Sonderfall (nicht Bestandteil der AHV-Reform 21) 
 

Des Weiteren, unabhängig von der AHV-Reform 21, können nun folgende Themen mit dieser 

Version ohne Umwege abgehandelt werden: 

 

- Geringfügiger Lohn 

- Personen, die einer ausländischen staatlichen Alters- und Hinterlassenenversicherung 

angehören 

 

Bis anhin wurden diese Fälle mit separaten angepassten Lohnarten gelöst. Dies ist zukünftig 

nicht mehr nötig. Mit dem Code „Sonderfall (3)“ kann man nun einen Mitarbeiter oder eine 

Mitarbeiterin auf „nicht AHV-pflichtig“ setzen ohne dass der Parameter (siehe Bild unten), 

welcher die AHV-Pflicht nach dem Alter bestimmt, diesen Code wieder zurückändert. 

 

 
 

 


